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Metall-Tarifvertragsparteien in Nordrhein-Westfalen erzielen 

Einigung für Tarifrunde 2020 

• Gekündigter Tarifvertrag wird bis 31.Dezember 2020 wieder 

in Kraft gesetzt   

• Neue tarifliche Instrumente zur Abfederung sozialer Härten, 

zur Bewältigung von Engpässen in der Kinderbetreuung und 

zum Umgang mit Beschäftigungsausfällen 

Präsident Kirchhoff: „Wertvolle Planungssicherheit für 

Unternehmen und Beschäftigte in außergewöhnlich schwieriger 

Situation.“ 

Die Metallarbeitgeber und die IG Metall in Nordrhein-Westfalen 

haben sich unter dem Eindruck der unabsehbaren 

wirtschaftlichen Auswirkungen durch die rapide Ausbreitung des 

Corona-Virus auf einen Pilotabschluss für die Beschäftigten der 

deutschen Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Das teilte der 

Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen 

(METALL NRW) am Freitag in Düsseldorf mit. Der Präsident von 

METALL NRW, Arndt G.Kirchhoff, betonte, der Kompromiss habe 

das Ziel, in diesen schwierigen Zeiten Unternehmen nicht weiter 

zu belasten und Beschäftigte zu unterstützen. „In dieser 

außergewöhnlich schwierigen Situation bietet dieser 

Tarifabschluss unseren Unternehmen und unseren Beschäftigten 

wertvolle Planungssicherheit“, erklärte Kirchhoff. Der 

Tarifvertrag enthalte unter anderem neue Elemente zur 

Abfederung sozialer Härten, zur Bewältigung von Engpässen in 

der Kinderbetreuung und zum Umgang mit 

Beschäftigungsausfällen. Alle Vereinbarungen haben eine 

Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2020. 

Die wesentlichen Tarif-Vereinbarungen auf einen Blick: 

Entgelte: 

Der zum 31. März 2020 gekündigte Entgelt-Tarifvertrag wird ohne 

eine Erhöhung der Tabellenentgelte unverändert wieder in Kraft 

gesetzt – mit einer Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2020. 

Reaktivierung des Tarifvertrags Zukunft in Arbeit (ZiA): 

Der bewährte - auf freiwilliger betrieblicher Basis umsetzbare - 

Tarifvertrag aus dem Krisenjahr 2010 wird modifiziert wieder in 

Kraft gesetzt. So lassen sich die tariflichen Remanenzkosten 

(Kosten der Kurzarbeit für das Unternehmen) ab dem ersten Tag 

der Kurzarbeit senken, wenn im Gegenzug 

Beschäftigungssicherung gegeben ist.  
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Abfederung sozialer Härten bei Kurzarbeit: 

Anstelle eines allgemeinen tariflichen Zuschusses zum 

Kurzarbeitergeld haben die Tarifpartner eine Härtefall-Regelung 

vereinbart. Danach wird ein betrieblicher Finanzierungsbetrag 

zur Verfügung gestellt, der zum Ausgleich oder zur Verminderung 

sozialer Härten im Fall von langandauernder und hoher 

Betroffenheit durch Kurzarbeit dient.  

• Dieser Betrag errechnet sich aus der Zahl der 

Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) eines 

Betriebes multipliziert mit 350 Euro.  

• Die konkreten Verwendungsmodalitäten legen die 

Betriebsparteien fest. Der Finanzierungsbetrag kann auf 

bereits betrieblich vereinbarte Unterstützungsleistungen 

angerechnet werden. 

• Mittel, die nicht für Härtefälle ausgeschöpft wurden, 

können  

o entweder zum Jahresende zu gleichen Teilen an die 

Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) 

ausgezahlt  

o oder auf dem Weg der Differenzierung mit 

Zustimmung der Tarifvertragsparteien auf bis zu 

Null reduziert werden, wenn die wirtschaftliche 

Lage des Betriebes dies erfordert. 

Besondere Freistellung bei Engpässen in der Kinderbetreuung 

Für Mitarbeiter, die Kinder bis zur Vollendung des zwölften 

Lebensjahres zu betreuen haben, weil Schulen und 

Kindertagesstätten aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

geschlossen haben, gelten in Zukunft folgende Regelungen: 

• Diesen Beschäftigten werden unter Weiterzahlung des 

Arbeitsentgelts bis zu fünf Tage Freizeit gewährt. 

• Vor Inanspruchnahme dieser Regelung müssen die 

Beschäftigten folgende Maßnahmen vorrangig nutzen: 

o Nutzung bestehender staatlich finanzierter 

Freistellungszeiten 

o Verbrauch von Resturlaubsansprüchen aus dem 

Jahr 2019 

o Abbau von bestehenden Guthaben auf 

Arbeitszeitkonten 

o Aufbau von maximal 21 „Negativstunden“ auf 

Arbeitszeitkonten 

o Nutzung von bereits für das Jahr 2020 genehmigter 

freier Tage statt T-ZUG (A)  
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Betriebliche Regelung zur Freie-Tage-Regelung 

Die Betriebsparteien können in gegenseitigem Einvernehmen 

unter Wegfall der tariflichen Sonderzahlung T-ZUG (A) freie Tage 

mit ungekürzten laufenden Bezügen verpflichtend für alle 

Beschäftigten anordnen (je nach Beschäftigtengruppe 8 oder 6 

Tage).  

 

Statement des Präsidenten von METALL NRW, Arndt G. 

Kirchhoff 

NRW-Metallarbeitgeberpräsident Arndt G. Kirchhoff erklärte, im 

Angesicht einer schweren weltweiten Rezession hätten gerade 

die Tarifparteien des für Deutschland bedeutendsten 

Industriezweigs eine enorme Verantwortung für Unternehmen 

und Beschäftigte. Die beschleunigte Ausbreitung des Corona-

Virus stelle Deutschland vor eine nie dagewesene 

Herausforderung. Um die Pandemie einzudämmen, stelle das 

ganze Land gegenwärtig auf Notbetrieb um, Kernbereiche der 

deutschen Wirtschaft stellten vorübergehend ihre Produktion 

vollständig ein. Jetzt müsse alles getan werden, die Unternehmen 

gut durch die Krise zu bringen. „In dieser dramatischen Situation 

müssen unsere Unternehmen von allem befreit werden, was ihre 

Liquidität einschränkt. Gleichzeitig brauchen unsere 

Beschäftigten größtmögliche Sicherheit für ihren Arbeitsplatz“, 

sagte Kirchhoff. Jetzt sei hochprofessionelles und von 

gegenseitigem Vertrauen geprägtes Krisenmanagement 

angesagt. Die Metallarbeitgeber hätten größtes Interesse daran, 

ihre Beschäftigten an Bord zu halten. Er wisse, dass viele 

Mitarbeiter in großer Sorge um die Betreuung ihrer Kinder seien 

und sich Geringverdiener auch existenzielle Gedanken machten. 

„Der Tarif-Kompromiss soll helfen, vor allem Mitarbeiter in 

besonderen Drucksituationen zu entlasten und materielle 

Sicherheit zu bieten“, betonte Kirchhoff.  

Nach Worten des NRW-Metallarbeitgeberpräsidenten bewiesen 

die Metalltarifparteien in Nordrhein-Westfalen mit dem erzielten 

Tarifabschluss ihre sozialpartnerschaftliche Handlungsfähigkeit. 

Der Flächentarif bestätige einmal mehr seine friedensstiftende 

Wirkung für die Metall- und Elektroindustrie. Bereits mit dem 

ebenfalls in Nordrhein-Westfalen verhandelten Tarifabschluss in 

der schweren Finanzkrise 2010 hätten die Tarifvertragsparteien in 

Zusammenarbeit mit der Politik dazu beigetragen, dass 

Unternehmen im Markt und Beschäftigte in Arbeit bleiben 

konnten. „Dieser Blick zurück gibt mir Vertrauen und Zuversicht“, 

sagte Kirchhoff. Auf dieses gesellschaftliche Miteinander werde 

es in der gegenwärtigen Krise entscheidend ankommen, damit 

die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie für 
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Unternehmen und Beschäftigte so begrenzt wie möglich und die 

Rückkehr zu stabilen Verhältnissen erleichtert würden. 


